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Jörg Reinholz
Hafenstr. 67
34125 Kassel
☎ 0561 317 22 77
 0561 217 22 76

Kassel, am 05.10.2014

In Sachen 34 O 67/14 

Reinholz ./. Euroweb Internet GmbH
(PKH-Antrag für Hauptsacheklage)

hat das Gericht mich mit Schreiben vom 11.09.2014 darauf hingewiesen, dass die Hauptsacheklage 
bisher nicht geboten sei.

Ich trage hierzu nach, dass ich von der Euroweb Internet GmbH zu letzt am 31.08.2014 durch 
Email an die Adressen 

1. c.preuss@euroweb.de
2. info@euroweb.de
3. info@berger-law.de
4. info@buchholz-kollegen.de

die Abgabe einer (Abschluss-)Erklärung gefordert habe, in welcher diese die erlassene einstweilige 
Verfügung als letzte Regelung anerkennen (Anlage). Hierbei habe ich eine angemessene Frist bis 
zum 4.9.2014 gesetzt. Dieses Verlangen nach der Abschlusserklärung blieb bis heute fruchtlos, die  
Euroweb Internet GmbH hat sich dazu nicht eingelassen. Nach dem fruchtlosen Verstreichen der 
Frist ist die Hauptsacheklage geboten.

Die Adressen zu 1. und 2. sind die direkte Mailadresse des Geschäftsführers der Euroweb Internet 
GmbH bzw. diejenige, welche diese als Mailadresse für eine Kontaktaufnahme im Impressum 
angibt. Die Adressen zu 3. und 4. sind Mailadressen der Kanzlei Buchholz und Kollegen, welche, 
was aus dem Widerspruch vom 19.8.2014 offenkundig wird, die Euroweb Internet GmbH in der 
Sache auch vertritt. Zudem hatte die Kanzlei mich im Vorfeld des Widerspruchs angeschrieben, 
man wolle bis zum 21.8.2014 in der Sache auf mich zukommen, was dann aber unterblieb. 

Die einstweilige Verfügung dient der einstweiligen Sicherung gefährdeter Rechte ohne endgültige 
Feststellung des sicherungsbedürftigen Rechtes. Die Euroweb Internet GmbH ist aus Streitigkeiten 
vor dem LG Düsseldorf dafür bekannt, dass diese in querulatorischer Weise gegen Beschlüsse und 
eigentlich klar richtige Urteile vorgeht. U.a. trug diese – völlig sinnfrei – 10 Sachen bis zum BGH, 
welcher darauf hin entscheiden musste, dass § 649 BGB auf deren Vertragsgestaltung anwendbar 
sei.

Jörg Reinholz, Hafenstr. 67, 34125 Kassel

Landgericht Düsseldorf
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Insbesondere ist anzunehmen, dass die Euroweb Internet GmbH wie schon in der Sache 34 O 5/12 
einen Antrag nach § 926 Absatz 1 ZPO stellt, die Hauptsacheklage also selbst erzwingt. 
Insbesondere weil durch eine gegebenenfalls erneut zögerliche Entscheidung über den PKH-Antrag 
und  Terminierung der mündlichen Verhandlung über einen Antrag nach § 926 Absatz 2 ZPO auch 
hier ein eigentlich verfassungswidriger Prozessverlust droht, ist der PKH-Antrag für die Hauptsache
auch zeitnah und rechtzeitig zu stellen, damit rechtzeitig die Hauptsacheklage eingereicht werden 
kann. In diesem Zusammenhang erinnere ich ebenso ungern wie eindringlich an die im PKH-
Verfahren zu meinen Gunsten ausgefallene Entscheidung des OLG zu § 926 Absatz 2 ZPO.

Darüber hinaus dürften auch die im Mai und September 2014 durch das OLG Düsseldorf zu meinen
Gunsten entschiedenen Sachen 

1. I 20 U 66/13 (Berufung zu LG Düsseldorf, 34 O 32/12 voll stattgegeben) , 
2. I-20 W 43/12 (Beschwerde zu LG Düsseldorf, 38 O 30/12 voll stattgegeben), 
3. I-20 W 130/12 (Beschwerde zu LG Mönchengladbach, 8 O 42/12 voll stattgegeben) und 
4. I-20 W 131/12 (Beschwerde zu LG Mönchengladbach, 8 O 65/12 voll stattgegeben) 

durchaus den Eindruck hinterlassen, dass ich doch recht gut weiß was ich wann, wo und wie 
beantrage. Dazu gehört dann auch, dass die Hauptsacheklage nicht eingereicht oder aber aus den 
vorgenannten Gründen gemäß § 91a ZPO mit Kostenbeschluss zu Lasten der  Euroweb Internet 
GmbH zu erledigen ist, falls diese entgegen jedem Erwarten doch noch im Verfahren der 
einstweiligen Verfügung die Abschlusserklärung abgäbe oder sich entsprechend vergleichen würde.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Reinholz
Kassel, am 5. Oktober 2014





Betreff: 34 O 64/14 des LG Düsseldorf
Von: "Jörg Reinholz" <joerg.reinholz@gmail.com>
Datum: 31.08.2014 22:40
An: c.preuss@euroweb.de, info@berger-law.de, info@buchholz-kollegen.de,
info@euroweb.de

In der Sache 34 O 64/14 des LG Düsseldorf erinnere ich an die
zugestellte einstweilige Verfügung.

Ich drohe hiermit förmlich für den Fall, dass Sie bis zum 4.9.2014 die
darin getroffenen Regelungen nicht als endgültig und verbindlich
anerkennen, die Erhebung der Hauptsacheklage an.

Noch eine Anmerkung: Ich lasse mich von Ihnen nicht verarschen. Dazu
haben weder die führenden Köpfe der Euroweb noch die Anwälte der
ehemaligen, insolventen Berger Law LLP das Format.

Haben Sie das verstanden?

Jörg Reinholz
########################
Hafenstr. 67
34125 Kassel

Tel: +49 (0) 561 317 22 77
Fax: +49 (0) 561 317 22 76

####################
joerg.reinholz@googlemail.com
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